
 Seite: 1/9

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.07.2020 überarbeitet am: 21.07.2020

51.0.2

* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

ꞏ 1.1 Produktidentifikator

ꞏ Handelsname: Chlorkalk
ꞏ CAS-Nummer: 7778-54-3
ꞏ EINECS-Nummer: 231-908-7
ꞏ Indexnummer: 017-012-00-7
ꞏ Registrierungsnummer 02-2119752430-47-0000
ꞏ 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
ꞏ Verwendung des Stoffes/des Gemisches

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen zu den identifizierten Verwendungen vor.
Bei Vorliegen der Daten werden diese in das Sicherheitsdatenblatt übernommen.
ꞏ Empfohlene Einschränkungen der Anwendungen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen zu den Verwendungsbeschränkungen vor.
Bei Vorliegen der Daten werden diese in das Sicherheitsdatenblatt aufgenommen.

ꞏ 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
ꞏ Hersteller/Lieferant:

Neuber's Enkel
Linke Wienzeile 152                         Tel.:0043/222/597-66-68
1060 Wien                                   Fax.:0043/222/597-11-36

ꞏ Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit Tel.Nr. 0043/1/597-66-68  Hr. Fischler, fischler@neubers-enkel.at
ꞏ 1.4 Notrufnummer:

Während der normalen Öffnungszeiten: 0043/1/597-66-68 Hr. Fischler
Vergiftungszentrale Tel.: +43 1 406 43 43

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

ꞏ 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
ꞏ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS03 Flamme über einem Kreis

Ox. Sol. 2 H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

ꞏ 2.2 Kennzeichnungselemente
ꞏ Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
ꞏ Gefahrenpiktogramme GHS03, GHS05, GHS07, GHS09
ꞏ Signalwort Gefahr
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ꞏ Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Calciumhypochlorit
ꞏ Gefahrenhinweise

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
ꞏ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
ꞏ Zusätzliche Angaben:

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
ꞏ 2.3 Sonstige Gefahren
ꞏ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar.
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

ꞏ 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
ꞏ Identifikationsnummer(n) 017-012-00-7
ꞏ zusätzliche Hinweise Registriernummer: 02-2119752430-47-0000

ꞏ Gefährliche Inhaltsstoffe:
ꞏ     CAS-Nr. Bezeichnung                   %     Kennb. R-Sätze

7778-54-3   Calciumhypochlorit           100  C,O;  8-20/22-31-34

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

ꞏ 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
ꞏ Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
ꞏ nach Einatmen:

An die frische Luft bringen. Betroffenen an die frische Luft bringen, ruhig und warm lagern. Nase, Mund und
Rachen mit Wasser spülen.Arzt aufsuchen, wenn die Symptome anhalten. Bei anhaltenden Beschwerden einen
Arzt aufsuchen.
ꞏ nach Hautkontakt:

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
ꞏ nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Patient
umgehend in ein Krankenhaus bringen. Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter ausspülen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ꞏ nach Verschlucken:
Sofort Arzt hinzuziehen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken,
KEIN Erbrechen hervorrufen.
ꞏ 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung

* ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

ꞏ 5.1 Löschmittel
ꞏ Geeignete Löschmittel: Wassersprühnebel, Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
ꞏ 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Chlor
Brandfördernd
Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
ꞏ 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
ꞏ Besondere Schutzausrüstung:

Im Brandfalle umluftunabhängiges Atemschutz tragen.(EN133)
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
ꞏ Weitere Angaben

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften
entsorgt werden.

* ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

ꞏ 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Für angemessene Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Personen fernhalten und auf
windzugewandter Seite bleiben. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
ꞏ 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
ꞏ 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter geben.
Staubbildung vermeiden. Eventuelle Alarmierung der Nachbarschaft. Personen in Sicherheit bringen.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
ꞏ 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

ꞏ 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nähe verfügbar sein. Staubbildung vermeiden.Für
angemessene Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
ꞏ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen Brandfördernd

ꞏ 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
ꞏ Lagerung:
ꞏ Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen: - 
ꞏ Verpackungsmaterialien: - 
ꞏ Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen an einem trocken, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen. Geeignete Behältermaterialien: Polyethylen Polyester Kohlenstoffstahl Teflon
Edelstahl
Ungeeignete Behältermaterialien: Naturkautschuk Polystyrol EPDM
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ꞏ Zusammenlagerungshinweise:
Reduktionsmittel
Von brennbaren Stoffen fernhalten.
Nicht zusammen mit Säuren lagern.
Korrosiv gegenüber Metallen.
ꞏ Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
ꞏ Lagerklasse:
ꞏ VbF-Klasse: entfällt
ꞏ 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

ꞏ Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

ꞏ 8.1 Zu überwachende Parameter
ꞏ Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden
Grenzwerten.
ꞏ Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

ꞏ 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
ꞏ Persönliche Schutzausrüstung:
ꞏ Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Hände vor Pausen
und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. Bei Arbeitsende duschen oder baden. Das Einatmen
von Staub oder Spraylösung vermeiden.
ꞏ Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Staubmaske
Vollmaske mit Filtertyp B nach DIN
Kombinationsfilter: B-P3
ꞏ Handschutz:

Schutzhandschuhe.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
ꞏ Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
ꞏ Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
ꞏ Hautschutz: - 
ꞏ Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166
Augenspülflasche mit reinem Wasser
ꞏ Körperschutz: Handschuhe, Schürze und Stiefel aus Kunststoff oder synthetischem Gummi
ꞏ Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

ꞏ 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
ꞏ Allgemeine Angaben
ꞏ Aussehen:

Form: Pulver

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Farbe: weiß
ꞏ Geruch: nach Chlor

ꞏ pH-Wert (10 g/l) bei 25 °C: ca. 11,5

ꞏ Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 100 °C
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt

ꞏ Flammpunkt: Nicht anwendbar

ꞏ Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ꞏ Zersetzungstemperatur: ca. 177 °C

ꞏ Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

ꞏ Explosive Eigenschaften: Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ꞏ Dichte bei 20 °C: 0,8 g/cm³

ꞏ Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 25 °C: 180 g/l

ꞏ 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

ꞏ 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.2 Chemische Stabilität Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
ꞏ Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze
Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeit.
Direkte Hitzeeinwirkung
ꞏ 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Oxidierende Eigenschaften
ꞏ 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Thermische Zersetzung: ca. 177°C
ꞏ 10.5 Unverträgliche Materialien:

Galvanisierte Metalle
Säuren
Reduktionsmittel
Amine
Entzündliche Materialien
ꞏ 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Chlor

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

ꞏ 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
ꞏ Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

ꞏ Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7778-54-3 Calciumhypochlorit

Oral LD50 850 mg/kg (Ratte)

ꞏ Primäre Reizwirkung:
ꞏ Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
ꞏ Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
ꞏ Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ꞏ CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
ꞏ Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

ꞏ 12.1 Toxizität
ꞏ Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ Sonstige Hinweise:

Die Methode zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei organischen Substanzen nicht
anwendbar.
ꞏ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ Sonstige Hinweise:

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
ꞏ Weitere ökologische Hinweise:
ꞏ Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
ꞏ 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar.
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar.
ꞏ 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ꞏ 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
ꞏ Empfehlung:

Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
entsorgen.
ꞏ Abfallschlüsselnummer:

51532 nach ÖNORM S 2100
Chlorkalk

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: Konditionierung erforderlich
ꞏ Europäischer Abfallkatalog

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallverzeichnis festgelegt
werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.Die
Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem Regionalen Entsorger festzulegen.

ꞏ Ungereinigte Verpackungen:
ꞏ Empfehlung: Kontaminierte Verpackung in gleicher Weise beseitigen wie das Produkt.
ꞏ Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

 AT 

(Fortsetzung auf Seite 7)



Seite: 7/9

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.07.2020 überarbeitet am: 21.07.2020

Handelsname: Chlorkalk

(Fortsetzung von Seite 6)

51.0.2

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ꞏ 14.1 UN-Nummer
ꞏ ADR, IMDG, IATA UN3486

ꞏ 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ꞏ ADR 3486 CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG,

T R O C K E N ,  Ä T Z E N D ,  G e m i s c h ,
UMWELTGEFÄHRDEND

ꞏ IMDG CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY,
CORROSIVE mixture, MARINE POLLUTANT

ꞏ IATA CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY,
CORROSIVE mixture

ꞏ 14.3 Transportgefahrenklassen

ꞏ ADR

ꞏ Klasse 5.1 (OC2) Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ꞏ Gefahrzettel 5.1+8

ꞏ IMDG

ꞏ Class 5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ꞏ Label 5.1/8

ꞏ IATA

ꞏ Class 5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ꞏ Label 5.1 (8)

ꞏ 14.4 Verpackungsgruppe
ꞏ ADR, IMDG, IATA III

ꞏ 14.5 Umweltgefahren:
ꞏ Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
ꞏ Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

ꞏ 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Achtung: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ꞏ Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 58
ꞏ EMS-Nummer: F-H,S-Q
ꞏ Stowage Category D 
ꞏ Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW11 Cargo transport units shall be shaded from direct
sunlight. Packages in cargo transport units shall be
stowed so as to allow for adequate air circulation
throughout the cargo.

ꞏ Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG38 Stow "separated from" SGG2-ammonium
compounds.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ꞏ   SG53 Stow "separated from" liquid organic substances
SG60 Stow "separated from" SGG16-peroxides

ꞏ 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar.

ꞏ Transport/weitere Angaben:

ꞏ ADR
ꞏ Begrenzte Menge (LQ) 5 kg
ꞏ Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 g

ꞏ Beförderungskategorie 3 
ꞏ Tunnelbeschränkungscode E 

ꞏ IMDG
ꞏ Limited quantities (LQ) 5 kg
ꞏ Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

ꞏ UN "Model Regulation": UN 3486 CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG,
TROCKEN, ÄTZEND, GEMISCH, 5.1 (8),  III,
UMWELTGEFÄHRDEND

* ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

ꞏ 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

ꞏ Nationale Vorschriften:
Die Einstufung nach österreichischem ChemG BGBL. 53/1997 ist ident mit der Einstufung der EG-
Richtlinien.

ꞏ Störfallverordnung: Störfallverordnung, Anhang: nicht genannt.

ꞏ Klassifizierung nach VbF: entfällt

ꞏ Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefährdend.
ꞏ 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

ꞏ Datenblatt ausstellender Bereich: Chemie Info
ꞏ Ansprechpartner: Hr. Kristen Markus
ꞏ Abkürzungen und Akronyme:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Oxidierende Feststoffe – Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizität - oral – Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
ꞏ * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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